
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, die Entwicklung der Betriebs- und Nebenkosten 
für die Stadtverwaltung darzustellen, sowie für durch die Stadtverwaltung finanzierten 
Projekte, Maßnahmen und Vereine jeweils mindestens einen möglichst 
repräsentativen Verwaltungsstandort, einen Schulstandort, einen von der Stadt 
geförderten Sportverein (Pachtverein), eine städtische Sportanlage und ein von 
der Stadt institutionell gefördertes Projekt im Kulturbereich beispielhaft 
darzustellen, sofern die Finanzierung Neben- und Betriebskosten beinhaltet. Der 
Darstellungszeitraum ist das zweite Halbjahr 2022. Die Stadtverwaltung soll zur 
Vergleichbarkeit die Entwicklung der Neben- und Betriebskosten im selben Zeitraum in 
2021 darstellen.  

Dem Stadtrat ist die Darstellung innerhalb des zweiten Quartals 2023 vorzulegen. 
 

2. Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, die Entwicklung der Neben- und Betriebskosten 
für die Stadtverwaltung darzustellen, sowie für die durch die die Stadtverwaltung 
finanzierten Projekte, Maßnahmen und Vereine jeweils mindestens einen möglichst 
repräsentativen Verwaltungsstandort, einen Schulstandort, einen von der Stadt 
geförderten Sportverein (Pachtverein), eine städtische Sportanlage und ein von 
der Stadt institutionell gefördertes Projekt im Kulturbereich beispielhaft 
darzustellen, sofern die Finanzierung Neben- und Betriebskosten beinhaltet. Der 
Darstellungszeitraum ist das erste Quartal 2023. Die Stadtverwaltung soll zur 
Vergleichbarkeit die Entwicklung der Neben- und Betriebskosten im selben Zeitraum in 
2022 darstellen.  

Dem Stadtrat ist die Darstellung innerhalb des zweiten Quartals 2023 vorzulegen. 
 


